
Martin Kutscha 
Demokratischer Zentralismus? 
Vom zweifelhaften Schicksal bundesdeutscher 
Verfassungsprinzipien bei der EG-Integration 

Es mutet schon erstaunlich an, wie zwanglos sich die gegenwärtige Hochkonjunktur 
des Nationalen mir dem Bekenntnis zu einem vereinigten (West-)Europa vereinba­

ren läßt. Die derzeit machtvoll betriebene deutsche Wiedervereinigung, so wird uns 

mannigfach versichert, würde den Prozeß der EG-Integration in keiner Weise 

behindern.' Daß die politischen StruktUren der EG das historische Erbe demokrati­

scher europäischer Verfassungstraditionen aufnehmen und verwirklichen und damit 

eine iiberzeugende Alternative zum gescheiterten Soz;ialismusmodell des Ostens 

bieten, gilt dabei zumeist als selbstverständlich. Die EG sei in hervorragender Weise 

geeignet, schrieb Eckan Klein schon am 9.Juni 1989 in der FAZ, »den Gedanken 

der Freiheit, die Idee und Überlegenheit des westlichen Verfassungsstaates zu 

sichern und zu verdeutlichen«. - Ganz anders beurteilt Harald Sehumann das 

Verhältnis der EG-Instimlionen zu den klassischen rcchtsstaadichen Essentials: 

»Gewaltenteilung? Trennung von Legislative und Exekutive? Politische Kontrolle 

der staatlichen Verwaltung durch gewählte Parlamente? Was jeder Schüler heute als 

die einst von Momesquieu beschriebenen Fundamente demokrarisch verfaßtcr 

Gesellschaften kennen muß, Von 311 dem könnte das EG-System kaum weiter 

eOt fernt sein. ~' 

Kritik mit diesem Tenor ist freilich nicht neu, sie hat die EG seit ihrer Griindung 

begleitet. Immerhin war das häufig beklagte Demokratiedefizit und die mangelnde 

Akzeptanz der politischen Strukturen in der EG der Auslöser für die Einführung 

der Direktwahl zum Europaischen Parlament, die zum ersten Mal 1979 stattfand. 
Auch erhielt das Europäische Parlament mehr Kompetenzen durch die Einheitliche 

Europäische Akte, die 1987 in Krafttrac. Inzwischen sind krirische Fragen nach der 

demokratischen Verfaßtheit und Praxis der EG denn auch selten geworden', die 

aktuelle Literaturproduktion beschränkt sich durchweg auf Fragen der Wirtschafts­

regulierung oder die Darstellung der Funktionsmodi der EG-Organe. 4 

, vgJ. 7, . B. c. Klein, Wie Europa und deulsche F.inh.lt zum F;inkJang fmden, FAZ vom 9.6.1989; dns ., 
DeuLSchl1ndrechtliche Grenzen eIn« Inlegr""on der Bundcsrepublik Oeuuchbnd In die Europ:i;schen 
Gem.,nsch.fr.n, Dbv 1989 s. 9P: D. IUuschnrng, D.1S Vuhiihn .. Bundesrepublik Deulschland-DDR 
,m J-linblick auf d,e < .. rop.;"h. InreSrollon, DÖV '989, S.96j;J.S.demund. Deu"che Einh'I! und EG, 
EuZW 1990, S. 11; E. Gl"lb,nlA. v. Bogdandy, D<ul>che [,nhe" und europ:iische Integr.\1Ioll. NJW 
1990 s. 10lJ· 

1 H. Schumann, Europ, '99l: Mlrkl ohne SLlAl ' m, ,Sp,egel. Nr. 171r9S8. 
) So .n,hält z. B. dos RegISter des Sl3ndard",crks vOn B. Bcurlcr/R. Bieber/J. Pipkom/j. SIreil, Die EG­

Rechtsordnung und Politik, }. Aufl. Baden-Bad.n ,,87. keIn e,genständige< Stichwort • Demokl"lll • • . 
~ Vgl. I .. B die 'e" April '990 erscheinende . Europäi"hc Zeluchrift fur \\7in""h3('.sr<eh,"< (EuZW) d., 

be,m (r~püren \·On Marktlücken SI<tS flinken Bcck·Verbge~; fernrr z.B. E. Gr.bll"'A. v. Bogd.nd)·, 
Vom Gemeinsamen Markt zum ßinnenm.rkl - S[>tik und Dynamik des Europäischen M~rkte" JuS 
'990, '70 -, CitseT Be'lr.\g bildet nur den Auf .. k, flocr ganun Senf d" JuS >:Ur EG; kr,"scht Tont 
d3gcgen bel H. H. Rupp, v.rf.<sul\gsproblemr .tuf dem Weg zur Europaischen UnIon, ZRP '990. I und 
bel A. Bleckm:r.nn. Chancen und Gef.hren der europ:iischen Inlegr.lIon, J2 '990, jOI: .u.s ö<lcrre,eh,­
scher Sicht: A.-J. NolI, N,·utr.rlit.äl, S'aats\"lmrag, EG-Be\lnn, Wien '989. 
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I. Das Europäische Parlament: 
Auf der Suche nach Sitz und Bestimmung 

Nach der Neuregejung reichen die EinflußmägJichkeiren des Europäischen Parla­

ments im Entscheidungsprozeß nunmehr je nach dem Gegenstand von der bloßen 

Anhörung und dem Recht. Stellungnahmen mit empfehlendem Charakter abzuge­

ben, bis zum echten Zustimmungserfordernis. Notwendig ist eine Zustimmung des 

Europäischen Parlaments insbesondere bei der Entscheidung über den Beitritt eines 

neuen Mitgliedstaates LUr EG. Zum erstell Mal genutzt wurde diese Kompe[enz des 
Parlaments bei der Behandlung von zwei Abkommensencwürfen mir der Türkei im 

Dezember 1987; als Ergebnis einer Diskussion um die unbefriedigende Lage der 
Menschenrechte konnte das Parlament immerhin seine Zustimmung verzögern und 

in der Zwischenzeit bestimmte Konz.essionen erreichen.! 
für die gesetZgebende Tä[igkeit der EG hat das. Verfahren der Zusammenarbeit. 

(auch Kooperationsverfahren genannt) besondere Bedeulung.6 Der neugefaßte Arti­

kel 149 EWGV weist dem Europäischen Parlament im Rahmen dieses Verfahrens 

vor allem Beratungs- und Änderungsrechte zu, während das Iniliativrecht bei der 
Kommission. das Lctz.tentscheidungsrecht beim Rat verbleibt. In der ersten Phase 

des ZusaOlmenarheitsverfahrens unterbreitet die Kommission einen Vorschlag, zu 

dem d;ls Parlament eine Stellungnahme abgibt _ Der Rat beendet diesen Abschnitt 
durch die Formulierung eines .gemeinsamen Standpunktes«. Zu diesem wiederum 

kann das Europäische Parlament im zweiten Verfahrensabschnin Position beziehen, 

entweder durch Zustimmung oder Schweigen (was nach Ablauf yon drei Monaten 

ebenfalls als Zustimmung gewertet wird), durch die Unterbreitung von Änderungs­

vorschlägen oder eine Gesamtablehnung. Wenn sich die Kommission den Ände­

rungsvorschlägen des Parlaments anschließe, genügt für die Beschlußfassung des 

Rates eine qualifizierte Mehrheit, anderenfalls benötigt der Rat zur Ann~hme der 

Änderungsyorschläge Einstimmigkeit. Auch über eine Ges~mtablehnung durch das 

Parlament kann sich der Rat nur durch Einsrimmigkeit hinwegsetzen. 

Das erste Jahr der Anwendung des neuen Zusammenarbeitsverfahrens (Juli J 987 bis 

Juni 19&8) ist inzwischen nach dem Enrscheidungsverhaltcn der Beteiligten ausge­
wertet worden7: 18 der ihm in der zweiten Phase vorgelegten p »gemeinsamen 

Standpunkte« hat das Parlament ohne Abänderungen gebilligt, in den übrigen 14 

Fällen hat es sich für Veränderungen ausgesprochen, gänzlich abgelehnt wurde 

keine der Vorlagen . Zwar hat die Kommission daraufhin in 56% der Fälle die 
Änderungsvorschlägc des Parlaments übernommen, der Rat akzeptierte jedoch nur 

23 %. Durch einstimmige Enrscheidung des Rates wurden über die Hälfte der von 

der Kommission gebilligten Abänderungen wieder annulliere. Insgesamt gesehen 

konnte das Parlament nur in 7 yon 14 Verfahren eine oder mehrere Veränderungen 

du(chsetzen. 

Einzelnen Erfolgen des Parlaments (wie z. B. eine Priorirärenverl:lgerung beim 

medizinischen Forschungsprogramm auf Krebs und Aids) oder der politischen 

Eill{lußnahme durch die Entscheidungskompelenz über -nicht obligatorische Aus­

gabcn</ stehen so Niederlagen infolge des Leeztentscheidungsrechts des Rates 

f Vgl. lm emzelnen R. Corbcu, Dlc neuen Verf.hren nach der Einhculichen Europ~iseh.n Akt.: Mehr 
Einfluß für dos Europaisc\)(' P,rlament, InteGration r 989. S. u L 

6 E,n7e1hc'len b., R. ßi~ber< Das Geselzgebunpvcrfahrcn der Zusommen,rbcIl Gcm,ß Ar<. li9 EWGV. 
NJW '989, $. l )95: K_ Hailbronncr. Europ. 199>: o.s ,n.llIullondk SY~"'nl Jrr Europ.'iischcn Gemeln­
seh>.ft. JuS '990, S.16) (.6S)· 

7 R.CorbClI (Anm_4 ·), 5->7' 
8 Vgl. h,cl"lu K_ Hailbronr .. r (Anm. 4). 5 . • 66. 
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gegenüber. Welche Möglichkeiten darüber hinaus bestehen, durch eine entspre­
chende Auslegung des EG-Primärrechts Mitentscheidungsrechte des Parlaments zu 
umgehen, machte der Konflikt um die Fesclcgung EG-einheirlicher Grenzwerte für 
Radioaktivität in Nahrungsmiaeln deutlich . Das Parlament verlangte seine Beteili­

gung nach den Regeln über das Zusammenarbeitsverfahren, weil es sich hierbei um 
eine Materie nach Nt. 100 a EWGV (Rechtsangleiehung zur Herstellung des Bin­
nenmarktes) handele. Demgegenüber berief sich die Kommission auf Art. 3 J des 
EuralOm-Vertrages (Grundnormen für den Gesundheitsschulz der Bevölkerung), 
wonach nur eine einfache Anhörung des Parlaments geboten ist. Auf dieser Grund­
lage konnte sich dann der Rat mit qualifiziener Mehrheit über das ablehnende 
Votum des Parlaments hinwegsetzen,? 

rn den Entscheidungsverfahren der EG-Gesetzgebung spiele das ParlamcnI jeden­
falls keine zentrale Rolle, sondern ist in einen komplizierten Prozeß der gegenseiti­
gen Abstimmung und des Aushandelns von Kompromissen eingeflochten. lnitiaror 
und treibende Kraft dieses Prozesses sind die Experlcnstäbe der Kommission, die 

sich fernab jeder Öffendichkeit mit Industneverbänden und anderen einflußreichen 
Intere~senten abgestimmt haben und über einen enormen Informalionsvorsprung 
verfügen, dem engagiene EG-Parlamentarier kaum etW:lS entgegenzusetzen ha­
ben .' ~ Und was nützt dem parlamentarischen David, der nie eine wirksame Schleu­
der besessen hat, sein rhetorischer Eifer und sein verzweifeltes Mühen, wo es an 
einer l>gesamteuropäischen" Öffentlichkeit als polirischem Machtfaktor fehlt? An­

~esichts der vorrangigen Orientierung der Massenmedien in den westeuropäischen 
Staaten auf Gegenstände von nationalem Interesse und angesichts der mangelnden 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit des EG-Entscheidungsverfahrens brauchen 
die letztlich in der EG-Politik erfolgreichen Interessengruppen kaum das Korrektiv 
einer sich machtvoll artikulierenden öffendichen Meinung zu fürchten. Und so 

können Entscheidungen von großer Bedeutung meist ohne öffentliche Diskussion 

getroffen werden, anscheinend gedeckt durch die »Blankovollmacht« einer diffusen 
Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit in den Mitgliedstaaten für die EG-Institu­
tionen." Die Enttäuschung über mangelnde KontroJl- und Entscheidungskompe­
tenzen und die häufige Erfahrung, daß parlamentarische Vorschläge im Instilutio­
nendickicht stecken bleiben oder kleingearbeitet werden, machen denn auch die 

Charakterisierung des EG-Parlamems als »WanderLirkus auf der Suche nach Sitz 
und Bestimmung« verständlich" - einem Wanderzirkus freilich, so wäre hinzuzufü­

gen, dem es an Zuschauern mangelt und der deshalb längst bankrott wäre, wären 
ihm nicht bestimmte Clearing- und Legitimationsfunktionen zugewiesen . 

2. DIe Umkehrung des klaSS/.schen Gewaltenteiltmgsschemas 

Bereits '968 - im Jungfemheft der KJ - hai Werner Hofmann auf die Umkehrung 
des klassischen Verhältnisses von legislativer und exekutiver Gewalt, wonach die 

9 IJgl. R. Riebcr (Amn. 4), $. ')99; It.Corben (Anm. 4), 5. '4 . 
'0 Vgl. die an$eh,uliche Schilderung von H. Schumann (Anm. 1). Der kn",ehe EG-P.rbment,roer w,rd die 

Mach, .Iso noch I gerade .1, - leere 5,.11 •• empfinden una SIch von elllem .. symbolischen Dispo"uv eier 
Demokrat", .. , das .lIen Mitgliedern der Ziv iJgescllseh./t Zug,ngsrccht ZU! OUenrlichkc,\ zuerkenn, und 
," an der Aus'r:lsung du \·,,)f:;lugen SOZialen KOlln,kte 'e,!luben lößI (so U . Rodel/G. Frankenbergl 
H,Dub,cI, Die dcmokra!lSchc Frngc, Frankfurt '989, S. '" und p.SSlm ), wohl um etIllg< h,s,orlSch. 
Meilen emfernt w.hnen. 

" A. v. Brünnec k, Die öffentliche Meinung In der EG .Is Verf,s.sungsproblem, E.uR '989. 249 (257). 
'2 So der ehemalige Vizep,'"denl des E.urop";"chen Pubm.nts. E, Baron Cr.spü, Europ, ,1, demok"u­

sehe Heraus(orderung' Kelll Binnenmarkt ohne 'lOrkes P~rhment, [nteg..,,,on J989 S. J (4), 
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418 vom Parlament verabschiedeten Gesetze den Rahmen für das Handeln der Exeku­
tive abstecken, hingewiesen: "Der Ministerrat der EWG, ein von keinem Parlament 
wirksam kontrollierces Organ der Exekutive der Teilnehmerstaaten, erläßt Verord­
nungen. zu deren Durchführung die nationalen Parlamente ihrerseits Gesetze 

verabschieden." ') 
80% der wichtigen wirtSchaftlichen, monetären und sozialpolilischen Entscheidun­
gen werden ab 1992 nach der Schälz.ung des Präsidenten Delors auf europäischer 
Ebene getroffen." Den nationalen Rechtsordnungen wird dabei nur noch die 
Funktion zugeschrieben, Lücken des GemeinschaftsrechlS zu füllen . os Dies gilt 
nicht nur für die Verordnungen der EG, sondern auch für die Richtlinien: Auch 

diese dürften neben allgemeinen Ziel bestimmungen bis ins Detail ausgefonme 
Nonnierungen hervorbringen, insoweit »schrumpfr die Wahlfreiheit des Mitglied­
staates zum Gebot perfekter Umsetzung zusammen«'6, konstatien der Neslor 
bundesdeutscher EG-Rechtslehre. Hans Pecer Ipsen. Inzwischen hat der Europäi­
sche GerichlShof den Richtlinien denn auch ähnliche normative Gellllngskraft 
zugesprochen wie den Verordnungen ; das Bundesverfassungsgericht hat sich 1987 

dieser Position angeschlossen und festgestellt, d:lß bei der Kollision einer Richdinie 
mit nationalem Recht die Richtlinie dann die einzelstaadiche Regelung verdränge, 
wenn sich der Betroffene auf die Richtlinie ~beruft«. '7 [n dieser Möglichkeit des 
»Marklbürgers «. die für ihn günsligste Rechtsquelle auszuwählen, sieht das Bundes­

verfassungsgericht eine neue Sanktionskategorie für die Nichterfüllung von Richtli­
nien durch Mitgliedseaaten.'~ 
Häufig wird versucht, die Brisanz der Souveränititätspreisgabe an EG-Organe mit 

dem Hinweis auf die im EWGV enthaltene inhaltliche Begrenzung auf bestimmte 
Gegenstände zu relativieren.'9 Aber bereits die alte Fassung des EWGV enthält in 
Gestalt des Art.235 eine kompeten~ieJle Generalermachtigung, die in der Praxis 
häufig angewendet wurde'o : "Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforder­
lich, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen, 

und sind in diesem Vertrag die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, 
so erläßt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften.« - Im nationalen Staatsrecht 
wurde das T nstirut einer solch grenzenlosen Selbstermächrigung sicherlich Befrem­

den hervorrufen; im EG-Recht hingegen ist es Ausdruck einer gegenständlich nicht 
beschränkten Herrschaft der vereinigten Exekutive. 
Der neue Art. looa EWGV macht den Rückgriff auf An.. 2) 5 nunmehr weitgehend 
entbehrlich: Für die Verwirklichung der Ziele des ßinnenmarktes werden im 
Zusammenarbeitsverfahren »die Maßnahmen zur Angleichung der Reehts- und 

Verwahungsvorschriften der Mitgliedstaaten. getroffen, .. die die Errichtung und 
das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben < •. An die Stelle einer 
inhaldichen Eingren:z.ung trit( der schlichee Rückverweis auf Errichtung und Funk­
tion des Binnenmarkres, RechlSbegriffe. die unbestimmter kaum sein könnten. Dies 

l} W. Hofmann, Die 1<.(1'. des StaatC$ und d:l.S Recht, KJ 1968, $. r ; .... ,rdcr-abgcdruckt In dees., Dcr 
Absdllrd vom Bürgemrm, Fr.mkfun t970, S. ,6) (r 7\), 7.j). 

'4 Vgl. E. Baron erespo (Anm. n), S. !. 
'5 A.J3Ie<;kmann. Europore<:hl. +. Aufl. Köln u. l. '9SS, 5_268 _ 
,6 H. P_ [p,en, Europäisches Gememschaftsrcchl, Ttibmgcn '972, S. H9. 
'7 BVcrlGE 75. 11 ) : NJW 1988, S_ '45 9; kritisch h«rzu _H. H . Rupp (Anm. 4), S . .I_ 
,8 BVcrfGE 75> UJ (2411.). 
'9 Vgl. z. B. E. Grlb'l", EWG\', Kommen ... r, München Ug. '988 An. 18? RJn . i -
'0 Vgl. M. Zu leeg, Dn Vcrf.ssungsgrundulL der Demok,,"e und d,e Europiischcn C;cmemsch,l,en. Ocr 

Sl>..>l '7 (' 978). S. 27 (18)_ 
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heißt im Ergebnis, .)daß praktisch jede Marerie des nationalen Rechts in Zukunft 

durch den Ministerr~r der EG geregelt werden bnn« ." 
Dies liegt durchaus in der ralio der Errichtung des Gemeinsamen Binnenmarktes. 

Es gibt weder de hCIO noch de jure einen Sachbe(cich. so Kcwenig. _an dessen Grenzen die auf 
Freiheit und Freizügigkeit mgdegten Verflhrensnonnen der EG gleichsam per definitionem 
h:Jtm1chen : W~re bleibt Ware, Dienstleistung bleibt Dienstleistung. Person bleibt Person, und 
z w:lr vollig unabhängig da von. In welchem Bereich Ware, Dienstleistung oder Person ih ren 
Pbtz haben. 
Mit :u-.dcren Wonen: Fur die Anwendbarkeit der einzelnen Normen des EWGV kommt es 
d:luuf ln, daß bestimmte Lebenssachverhalte sich als Waren, Personen oder Dienstleistungen 
darstellen und innerhalb des Geltungsbererchs des Vcnrages grenziiberschreitende Bewegun­
gen machen. 'Es kommt dagegen nicht darauf an, welches Etikell, welche sachlichen Zugchö­
rigkeitssrempd dies~ Lebenss3chvcrhalce tragen . Ob sich die Dienstleistung als eine wirtschalt­
liche, wissenschaftliche, kunstlerische. soziale oder technische Dienstleistung darstellt., ist für 
den Gcltungsanspruch des EWGV schlicht gleichgültig .• " 

Die staatliche Souveränität zur unterschiedlichen Regelung der verschiedenen Sach­

bereiche weicht der unitarisierenden Herrschaft des Marktes, der Staatsbürger wird 

zum Marktbürger, der citoyen zum Euro-bourgeois, wie denn aueh die .fünf 

Freiheiten .. des EG-Venragcs keine politischen, sondern ökonomische sind: die 

Freizügigkeit der Arbeitskräfte, die Niederlassungsfreiheit, die Freiheit des Dienst­

leistungs-, des Kapital- und des Zahlungsverkehrs.'l 

3. Das Bundesverfassungsgericht: Widerstand und geordneter Rückzug 

Da auch die Freiheit der Winschaftssubjekte in der EG nicht grenzenlos sein kann, 

sondern der regulierenden Inrervention auf nationaler wie "uf europäischer Ebene 

unrerliegt, stellt sich häufig die Frage nach der konkreten Reichweite grundrechdi­

ehen Schutzes für die wirrschafrliche Berätigung. Während die umfangreiche J udika­

rur des Europäischen Gerichtshofs zu diesem Komplex kaum grundsätzliche Kon­
troversen auslöste, stieß der berühmte »Solange I-Beschluß" des Bundesverfas­

sungsgerichts auf massive Kritik"; Das Bundesverfassungsgericht harte eine Prü­
fungskompetenz für die Anwendung von Gemeinschafrsrecht am Maßst:ab des 

bundesdeu eschen G ru nd rechtskaea loges beansprucht. 

Verfassungsrechtlich konsequent waren die Bundesverfassungsrichter von der Frage 

ausgegangen, auf welcher Grundlage EG-Organe überhaupt Hoheitsgewalt über 
bundesdeu[sche Rechtssubjekte ausüben können. Da der insoweit einschlägige 

Art. 24 GG selbst keine näheren Bestimmungen über Voraussetzungen und Gren­

zen der Übertragung von Souveränitäcsrechten enthält, versuchten die Richter im 

Wege systematischer Auslegung solche Grenzen zu ermitteln: "An. 24 GG spricht 
von der Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichrungen. 

Das kann nicht wönlich genommen werden. Art. 24 GG muß wie jede Verfassungs­

bestimmung ähnlich grundsätzlicher An im Kontext der Gesamtverfassung verstan-

21 So A. ßleclunlnn JZ '990. S. JOI (JO\ l. 
u W. A. Kcwenlg, Die Europ'ischtn GemCIßsch.(ten und Jic bundcssu.dich,· Ordnung der ßundesrcpu­

b~k Deutschland, JZ >990, 5. Hg (~64)· 
l.} Vgl. \"(1. v_ SImson, Vc-rf:;).S~ungsmÄß.ige Ordnung und. curopö'ischc Inlcgr.lflOn, In: C. Bc-nd:ilW. f...b.i.ho 

f.r!H.-]. Vogel (Hrsg.), H-.ndbuch des VerlaS$ungsrechts der Bundesrepllblik DeUlschbnd. B<rlin u .. \. 
'98J. S. 19 (68) . 

'4 BV.rlGE J7. '7' = NjW 1974, 1697 mt< M;nJcrhC1ls"ol~n v. RliPP. Hi~ch und Wand; Einulhcll.cn zur 
RcchlsprcchungsenIWteklunc bel R.SlrC'n2, Bundesverf'5.'ung'gondlllicher Grundrcchl$schul2 und 
Europäisches Gcm~rnsch.ltsroch(, ß,den-B,den 1989, JS 11. und p'SSlm; B. B~llder u. , . (Anm . J). 
S.97 11.; R. Scholz. Wie lanS" b,s "50hnge m·,? NJW '990. S·941. 
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43° den und ausgelegt werden. Das heißt, er eröffnet nicht den Weg, die Grundstruktur 
der Verfassung, auf der ihre Identicät beruht, ohne Verfassungsänderung, nämlich 
durch die Gesetzgebung der zwischenstaatlichen Einrichtung zu ändern.«'1 Als ein 
solches unaufgebbares Essentiale der geltenden Verfassung berrachtete das Bundes­
verfassungsgericht den Grundrechtsteil. Demgegenüber fehle es bei der EG noch an 
einem kodifizierten Grundrechtskatalog mit zuverlässig und unzweideutig festste­

hendem Inhalt, der dem Grundrechtsst:l.ndard des Grundgesetzes adäquat sei. 
Solange aber das Gemeinschaftsrecht einen solchen vom Parlament beschlossenen 

Grundrechtskatalog noch nicht enthalte, könne das Bundesverfassungsgericht dar­
tiber entscheiden, ob eine Vorschrift des Gemeinschafrsrechrs mje einem der Grund­
rechte des Grundgesetzes kollidiere. 
Von dieser Position, die von vielen EG-Protagonisten gleichsam als Störung des 
Gemeinschaftsfriedcns empfunden wurde, nahm das Bundesverfassungsgericht 
dann in seiner .Solange lI-Entscheidung« t986 Abschied. '6 .Mittlerweile«, so 
argumentierte das Gericht jetzt, sei .im Hoheitsbereich der Europäischen Gemein­
schaften ein Maß an Grundrechtsschuez erwachsen, das nach Konzeption, Inhalt 
und Wirkungsweise dem Grundrechtsst3ndard des Grundgesetzes im wesentlichen 
gleichzuachten ist ... Dieser Grundrechtsstandard ist mittlerweile insbesondere 
durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 
inhaltlich ausgestaltet worden, gefestigt und zureichend gewährleistet". '7 Zwar 
weise der .fallweise« entwickelte Grundrechtsschutz durch den Europäischen 
Gerielushof noch Lücken auf. »Ausschlaggebend ist indes die prinzipielle Haltung, 

die der Gerichtshof mittlerweile gegenüber der Grundreelltsgebundenheit der Ge­
meinsch~ft, der normativen Verankerung der Grundrechte im Gemeinschaftsrecht 
und dessen normativer Verbindung (insoweit) mit den mirgliedstaadichen Verfas­

sungen und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention einnimmt sowie die 

tatsächliche Bedeutung, die der Grundrechtsschutz inzwischen in der Handhabung 
des Gerichtshofs gewonnen hat. K'S - Angesichts des wirksamen Grundrechtsschut­

zes durch den Europ3ischen Gerichtshof werde das ßundesverfJssungsgericht Ge­
meinschaftsrechr jedenfalls nicht mehr am Maßstab der GnlOdreehte des GnlOdge­
setzes überprüfen. 
Gegenüber dieser selbst vollzogenen Reintegration des Bundesverfassungsgerichts 
wurde denn auch kttum Kritik laul.'9 Daß es auf EG-Ebene an einem kodifizierten 
Grundrechtskatalog fehlt, wurde kaum als Manko wahrgenommen. Lediglich Rupp 
verweis! auf damit verbundene Gefahren beim Fehlen einer überliefenen TraditJon 
wie in Großbritannien: Beruhen die Grundrechte ~nur lind ausschließlich auf dem 

guten Willen der Richter des Europäischen Gerichtshofs, so schweben sie, jederzeit 
widerrufbar und dem Wechsel der Rechtsprechung unterworfen, in recht zugiger 

und unsicherer Höhe_.)e Sozialmächtjgc EG-Interesscnten haben ohnehin mit 

dieser Unsicherheit zu leben gelernt, schafft sie doch ein gewisses Maß ökonom i-

's ßV~rfGE }7. '7' ('79)· 
,6 ßVerfGE 7J. JJ9 = NJW '987, S77· 
'7 ßVerfGE 73. J)9 (J7.)· 
18 A. l. 0., S.) 8 J. Von di~'~r Grundlag~ aus ISI der nach.te Sdmu d<!.< BVerfG, dem Europ"ischen 

Gcnch .. hof auch die BefugnIS -zur Rcch"fonbildung ,m Bereich d(·, Kompe,cnuech,s.' zuwsprechen 
("0 die !;:nuche,duns von 1~S7, BVerfGE 75, HJ) wohl nur kon«'l""n'. 

'9 AI$ "gu!en Abschluß. begruß.e H. p.lpscn (Europäi,ch~ Verfassung - N,tlon.le Verfassung, EuR '987, 
S. '9S (196) di. EntscheIdung. W. ZCldkr (W,ndcl durch AnnJherun~ - Das Bunde,vcrr,,5Sun gsgm ebt 
und d", Europarcchl, In; Festschrif, für H. S;rnon, Bodcn-B,dc.n t9S7, 74') werle' d;t"," EnlSchCldung 
,1, BeweiS für die l:-:ih'gkell des BVcdG, -vcriindcnen t.:lLS3chlichen oder rechtlichen EntWIcklungen 
oder ErkenntnlSscn Rechnung zu 'rtlgen ... 

JO H. H. Rupp (Anm. 4) S.2. 
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scher und politischer Flexibilität. Auf der anderen Seite bieret bebnnrlich auch ein 
kodifizierter Text Interpretationsspielräume, die häu(ig bis über den Wortlaut 

hinaus beansprucht werdenY 

4. Die Bundesländer: Abschied von föderativer Eigenstaatlichkeit? 

Mehr als der Kontrollverzicht der Ilationalcn Verfassungsgerichtsbarkeit werden die 

Kompetenzverluste, von denen die Bundesländer infolge der EG-Gesetzgebung 

betroffen sind, als schmerzhaft empfunden. Wicheige Kompctenzbereiche, deren 

gesetzliche Regelung vom Grundgesetz den Bundesländern übertragen ist, werden 

mehr und mehr "europäisiert«, so z. B. der Bereich der Medien- und KulrurpoJitik, 
des Umweltschutzes und der regionalen Wirtschaftsförderung.l' Die im geänderten 
EWGV anvisierte »Technologiegcmeinschaft~ bezieht sich niche nur auf die Öko­
nomie, sondern umfaßt auch StrukLurmaßnahmen, die vom Gesundheitswesen bis 
zur Hochschulpolitik reichen. 

Polirische und juristische Auseinandersetzungen gab es vor allem um die sogenannte 
,., Rundfunkrichrlinie~ der EG, die inzwischen zur Fernsehrichtlinie wurde. Diese 
vom Rat am j. Oktober 1989 verabschiedete RicInlinie zielt auf die Schaffung einer 
»marktwirrschaftlichen~ europäischen Femsehrahmenordnung und auf die Beseiti­
gung aller Beschränkungen für grenzüberschreitende Programma\lsstrahlung. Die 
Mitgliedstaaten werden verpflichtet, de.n Empfang übel' Satellit und die Weiterver­
breilung grenzüberschreitender Sendungen über Kabel zuzulassen ; des weiteren 

wird festgelegt, daß der größte Teil der Programme aus der Produktion von EG­
Ländern stammen 5011') - Der Bundesrat hat 1987 gegen das Vorhaben unter 
Hinweis auf die Kulturhoheil der Bundesländer protestiert, die Landesregierung 

Bayerns seellte J989 beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen AnDrdnung mit dem Ziel. der Bundesregierung die Mitwirkung bei 
der Verabschiedung der Richtlinie zu verwehren. Diesen Anrrag lehnee d.ts Bundes­
verfassungsgericht mit der Begründung ab, daß beim Erlaß der einstweiligen 
Anordnung die Nachteile schwerer wiegen würdell als bei der Ablehnung und dem 
Abwarten der Haupts3cheentscheidung.H ÜberLeugend schien dem Gericht dabei 
die Argumentation der Bundesregierung, wenn sie innerhalb der EG-Organe freie 
Hand behielte, könne sie die Interessen der Bundesländer besser wahren : Inhalt und 

J ( D.für b,ete! übrog~ns R. Scholz (Anm. 4), S. 941) ein gmes ßClSp,d. cler emcn EG-Ridulino<ncnlwurf zur 
Werbung für Tabakerzcugrnsse als unvc .. ,nblC "mIt den Grundsatzen emer auch grunclrechtlich 
g~sehützten Freiheit der Werbung" wertet. Nach dem Richtlinoenentwurf sollen Milglicdsl:inder die 
T.bakproclu2cmen u.'. verpflichte" könne.n. ,uf ihr"" ErLeugm".n Warnhmw<Osc mit dem TexI 
.bzudrucken : .• R.uchen luhrt ].u ,ödli(!!"n K .... nkhenco. oder ,R~uchen o<l ,ödlich •. Stholz h.1t die 
Vcrpllichlung ~u sokh~n W.mhonwmen desh.Jb lur unzUläsS!g, .... eil di, definitIve K,us3Ij,ä. cl .. 
T,b.kgenUS5c:i für den Tod naturwIS5<:nSclll{tlich nlchl n.chcew,.sen werden konne. 

l' Nilh<re< t . B. bCJ K. H~ilbro"ner, Die deu'schen Bundeslindcr In der EG. JZ ' 990, S. '49; M. Schrödcr, 
Bund<ssu,tl iche ErosIonen Im Prozcß da <'urop:iischcn In'egnuon, jöR )5 ('986). S. 8) (~6f(. ); IM 

d,esem Kont~~1 der Europ:iisl~rung !SI .tuch d .. - die Pali:u:ihohc'l der Bund .. liindcr b.rührendc -
- Schcngcner-Abkomrnen- über polizeili ch. Zu.,mmenarbcII (u . • . .• Nacheile< über die SI3>1sgren%cn. 
Obsc ..... uon) ~u ".''"C'', wennglclch dicses (bisher) nur von funl Milgliedst3>!tn der EG unoerze,ch,)<t 
wurde; vgl. Jazu näher H. Busch, [urop, - Ein .Mekb dcr Knmm.liI'I" > KJ '990, S. J ; E.Olms/ 
D. L,ehm. nn, FR-Dokum~nl.,,,on vom 4./6. 2.1989: Cilip JJ ('989)' S. 9\; T. WCIChert, Europoliul. 
Forum Rocht l 1989, S. 0 J. 

lJ AßI. der EG 1989. L 298 S. 1) H.; h,tr~U W. A. Kewen'g (Anm.ll). S. 458 (Fn . l) und 46211. ; R. Schol ... 
(Anm. 24), S. 94' ; ~um Hin.trgrund R. Erd, Auf dem Weg zu elllcm europ.ischen Kulturvernahungs· 
recht, KJ '990, S. ) 1(31 ff.): W. H oHm.nn-Ri(·m, AK-GG, 2. Aul1. Neuwlcd 1989. Art. r, Abs . 1.' R.do. 

'91. 
H BVerlG NJW 199°.974. 

4)J 
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432 Ausmaß der Bindung durch die Richtlinien würden »in einer die Zuständigkeit der 
Länder schonenderen Weise gestaltet werden können, wenn die Bundesregierung 
ihren integrationspolitischen Handlungsspielraum ohne die einstweilige Anordnung 
siruationsgerecht in den Beratungen nutzen kann«.JI 
Was von der (medienpolicischen) Souveränität der Bundesländer bleibt, ist damit 

vollauf in das politische Ermessen der Bundesregierung gestellt. Und angesichts der 
~Sobnge lI«-Linie des Bundesverfassungsgerichts dürften die Chancen nachträgli­

chen Rechtsschutzes der Bundesländer gegen die (aits accomplis der Richtlinie 
gering sem. 
Die Grundsatzfrage, ob denn die dem Bund in Art. 24 GG gestattete Übertra.gung 
von Hoheitsrechten sich auch auf die originären Hoheitsrechte der Bundesländer 
erstrecken darf oder ob cs sich hierbei bereits um einen Akt »ulua vires« handelt. 
wird kaum noch geste1It.)& Diskutiere wird meist nur, wo im einzelnen die Grenzen 

dieser Kompetenzübertragung liegen. Nach der ~Solange.-Rechtsprechung des 
BundesverfassungsgerichtS darf jedenfalls nicht die ~Grundstruktur der Verfassung, 
auf der ihre Idemität beruht«l7, angetastet werden . Aber worin besteht nun diese 
ideneitätsstiftcnde Grundstrukwr? Immerhin errichtet Art. 79 Abs.3 GG eine 
strikte Grenze: Was schon dem verfassungs2ndemden Gesetzgeber verwehrt ist, 
kann nicht dem einfachen Gese(z.geber und schon gar nicht den Ministern der 
Bundesregierung, die die Bundesrepublik im Ra[ vertreten, zugestanden werden -

darüber ist sich die Staatslehre weitgehend einig. ls Aber nennt nicht Art. 79 Abs. 3 
GG gerade die .. grundsätzliche Mitwirkung der Uinder bei der Gesm:gebung« und 
verweist auf Art. ~o GG, in dem das Prinzip föderativer Eigenscändigkeit verankert 
ist? 
Am ehesten dürfte dem verfassungsrechdichen Befund wohl die Position entspre­

chen, daß EG-Kompetcnzen nur subsidiär geschaffen werden dürfen. Demnach darf 
die EG neue Aufgaben nur übernehmen, -wenn ihre Erfüllung auf europäischer 
Ebene im Interesse der Bürger unabweisbar notwendig ist und ihre volle Wirksam­

keit nur auf Gemeinschaftsebene erreicht werden kann«.H - (n der Tat könnte ein 
strikt angewandtes Subsidiaritätsprinzip verhindern. daß die Bundesländer "de facta 
zu bloßen Sclbstverwaltungsbezirken« werden .. 'o Damit stellt sich jedoch die Frage, 
wem jeweils die Definitionsm:lche zukommt und auf welche Instanzen sich die 
Bundesländer bei der politischen Verteidigung ihrer Kompetenzbereiche stützen 
können. 
Immerhin sind durch d~s t9R6 vom Bundestag verabschiedete Zustimmungsgeset'L: 
zur Einheitlichen Europäischen Akte bestimmte Informations- und Konsulcarions­

rechte über die Länder tangierende EG-Vorhaben gesch:Jfen worden.·' Diese 
Rechte scehen nun allerdings nicht etwa den Landcagen zu, sondern dem Bundesrat 
(bz.w. einer von diesem 1988 für besonders eilbedürftige oder vertrauliche Vorhaben 

gebildeten .EG-Kammer«). Bebnntlich ist der Bundesrat kein Länderorgm. son­
dern ein Organ des Bundes, das sich aus Vertretern der jeweiligen Landesexekmiven 

}S BV,rfG • . • . 0 .. 5.975 . 
36 Vgl. 2. B. G. Re .. , Die Eu(op;üsch~n GemfUlseh.ften und d .. dCUBche Füderaljsmu" EuGRZ J9S6, 

S.149 Üj4 f.); w. A. "c\V.'»g (Anm. ll), 5'158; .nd.r.< .,b .. H.·) . Schutz, Bund, L:inder und Europ,i­
sehe Gemeln,eh.fltn, Dcr Staat '989, 20r. 

37 BV.rfG[ 37. '7' (179); ;hnlich BVcrfGE 7J. JJ9 (3751.~76). 
)8 Vgl. nur K. H.ilbronner JZ '990, S. '49 (, 10); W. A. Kcwcmg (Anm. >2), S. 460 . 
.19 So die Position d<:r MimSlc."r'isrdmten der L:inder. 21t. be, K. Hailbronntr (Anm. F), S. 15}; ,m 

ErgebnIS ebenso A. Bledon,nn (Anm. 4), S. )06, d,", das SubSldi",üt'pnncLlp .us dem Grundgedlnken 
d •• Art. 7' Abs. 2 GG c.nLnunmL 

40 So die Wlmung ,on H. H. Rupp (Anm. 4). S. J. 
41 BGBI.][ '986, J '0'; h'crLu näher H.·J. 5chu'7., Di. EG·K"",m<r- Oelcg,tlon<bdusms und Gele!>;;f,,­

ordnungsautonornlc des BunJ.,r>lCs, NJW '989, 1\60. 
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zusammensetzt (Art. j I GG) und jeweils mit Mehrheit entscheidet, während die 
Bundesländer in der Ausübung ihrer Hoheitsrechte nach der Verfassung gleichbe­

rechtigt nebeneinanderstehen . 
Die gesamte GesetzgebungstäLigkeit der EG, auch soweit sie direkt in Kompetenzen 
der Bundesländer bz.w. deren Legislative eingreifr, verbleibt .150 unter dem bestim­
menden Einfluß der Exekutivorgane, von den Landesregierungen bis hinauf zum 
Rat der EG, der von den jeweiligen Ministern und deren Vertretern gebildet wird. 
Bundes- und Landesparlamente können häufig nur noch das nachvollziehen und 

konkretisieren , was von den EG-Organen beschlossen wurde. Im Ergebnis wird 
damit den Parlamenten »ersatzlos Stück um Stück ihrer demokratischen Rechtset­
zungsprärogative« emzogen.~' Statt Verfassungskonformität wird nunmehr .R.icht­

linienkon{ormität« zum ranghöchsten Auslcgungsprinzip für die nationale Recht­

sprechung. H 

5. Die Slaalsrechlslehrer: Ritt a4 der Kieler Welle 

Zu den (inzwischen erfolgreich exponienen·~) Geßlerhüten dieser Republik gehört 

seit langem die FDGO-Formel. Ob i Iu- Inhalt nun verfassungsrechtlich schlüssig aus 
der Mindcstgaranrieklausel des Art.79 Abs . 3 GG abgeleitet oder dem Defini­
tionskatalog des SRP-Uneils des Bundesverfassungsgerichrs entnommen wird~ ! , in 

beiden Fällen gehört das demokratische Prim.ip und die Rechtsstaatliehkeit dazu, 
konkretisiert u. a. in der Gewaltenteilung und der Gesetzesbindung der exekutiven 
Gewalt. Zu erwarten wäre nun, daß gerade jene konservative Grundströmung der 
bundesdeutschen Staatsrechtslehre, die das Demokrariegebor der Verfassung aus­
sch.ließlich mit dem repräsentativ-parlamentarischen Funktionsmodus identifizien, 

die meisten Schwierigkeiten mit der EG-Integration und der durch sie geschaffenen 
»Verfassungswirklichkeit« hat. Dem ist nicht so - im Gegenteil : Schon früh nahm 
die bundesdeursche Verfassungslehre Anlauf, die mir der »verselbständigten Herr­
schaft von Vertragsorganen" verbundenen konstitutionellen Probleme . behend zu 
überspnngen«.46 Mit den Diskussionen und den beiden Referaten von Kaiser und 

Badura auf der Kieler Sraatsrechrslehrenagung '964, die als - Kieler Welle . 47 in die 
verfassungsrechtlichen Annalen eingegangen sind, scheinen die meisten der Skrupel 
jedenfalls fongespült worden zu sein. Das Prinzip der Gewaltenteilung z. B. sah 
Badura als durch die B.uance zwischen Rat und Kommission (immerhin zwei 
exekutivischen Organen!) und zwischen Rat und Europäischem Gerichrshof als 
gewährleistet an, Auch sei die europäische öffentliche Gewalt demokratischer 
Kontrolle unterworfen, weil an ihrer Ausübung die Versammlung (d . h , die Vorgän­

gerin des Europ~ischen Parlaments) beratend mitwirke und weil die Angehörigen 
des zur Rechtscezung berufenen Ministerrats durch das nationalstaatliche parlamen­
tarische System von den Parlamenten abhängig seien. , 9 

4' H. H. Rupp (Anm 4), S. J. 
4) Vgl. U.d i F . \)IO, Ricllllimcnkonfomu .... ,I, ranghöchstc. Normausl<gungsprtn~lp ? NJW '990, ')47 . 
H Vgl. den (,n der Endfa.ssung JlIerding, begrifflich noch ~'w:sS modifillmen) An. ! des dculSch-

deutschen SU"svertrlgc, (FR-DoKument.lIon "om '7. 1. 199°) SOWIC die Kmik h,e",n von Th. BI~nke, 
FR vom 12 . S· '990. 

'1.$ RVl·rf~l; >.1 {11:111) : , .. gI. 1m f'm7.f'lnC'n M_l\.IIHi'_h:lo . Vt·d:tl!l:$lIflg unO lI> ,5: tr("ub __ ... e D~('n"kNt.U .. · .. . Koln 
'9i9, S. 72 (I. 

46 So H. H . Rupp, Die Grundrechte und d.u <urop.i,ehe Gem~,"sch.hsn .. ehl, NJW '970, J D (J 14); 
vorsteh"ger In der Knt;k M. Zulccg (Anm. 20). S.17. 

47 Die Wendung ,Umml von H. P.lpsen, Diskll>SlOnsbellr.tg, VVDS.RL >j (1966), S. 11&. 
48 P. B.dur.t, Bewahrung und Vcr:'ndcrun~ dcmokP.lt"cher und rechr.ssUJtlicher Verbssung,.,ruk/ur 'n 

deo ,nttrnanonalen G.metnsch:tllcn, VVOStRL " (1966), s. H (71 und 101). 

4JJ 
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434 Wie gering allerdings die realen Möglichkeiten der von den Entscheidungen der EG­
Organe letztlich Betroffenen sind, auf eine .dem Bürger total entrückte Obrig­
keit.<' Einfluß ~u nehmen, geriet kaum in den Blick. 5° Die Regierungen der 
Mitgliedsländer hingegen können sich, wenn sie unter den Druck von Protestbewe­
gungen geraten, mit dem Hinweis auf die Abstimmungsverhä.hnisse im Rat exkul­
pieren. Insoweit bietet der Integrat;onspro7.eß, wie mit Genugtuung bemerkt wird, 
nicht nur die Chance für den "Abbau nationaler bürokratischer Hemmungen und 
Resistenz-, sondern auch die .,Chance einer Entlastung nationaler Regierungen von 
der Alleinverantworwng für unpopuläre Maßnahmen".!' Angesichts der gegen­
ständlichen Komplexität und der strukturellen Kompliziertheit der EG, so Kaiser, 

nehme ohnehin die Urteilsfähigkeit des Individuums Und darum auch die des 
demokratischen Souveräns ab)' Da erscheim es dann nur als konsequcnt, die 
Entscheidungskompetenz einer .imellektuellen AristOkr.l.lie. 5l St;!t( einer von den 
jeweiligen Mehrheitsverhältnissen abhängigen politischen Instanz zu überantwor­
ten. Maßgeblich für die zu treffenden Entschcidungen sind schließlich allein .Ele­
mente dcr Zwcckr~rjonalität und der sachbedingten Planhaftigkeit, die als solche 
konsens-neutral SInd. weil sie sich politischer Wertung enrziehen~. H - Die Entschei­
dungsfindung innerh~lb der EG-Organe erscheinr als neurraler, nur den Sachzwän­
gen folgender Vorgang, der mit Politik eigentlich gar nichts "Zu tun hat und deshalb 
auch keiner srrikten demokratischen Rückbindung und Kontrolle bedarf. Plausibili­
rät gewinnt diese Vorstellung durch das Bild, das seit Jahren in der Öffentlichkeit 
von den Gegenständen der EG-Aktivirätcn gezeichnet wird: Ist nicht die Regelung 
der Sicherheit von Traktorensir-./:Cn uf\d des Fertgehalts von Mayonnaise in den 
Handcn der zuständigcn Expenen 3m besten aufgehoben? 
Wo die Tcchni:t.ität der Derails die Wahrnehmung folgenschwerer !Rchnologischer 
und sozialer Weichenstel1ungcn vernebele, hat es auch das Europäische Parlamenr 
schwer, sich von einem Instrument der Konsensbeschaffung zum Ort der Offcnle­

gung und Austragung von divergierenden politischen und soz.ialen Positionen zu 

entwickeln. Immer noch wird die Vorenthaltung von Entscheidungskompctenzen 
für d3s Parlament d~mir gerechtfertigt, daß anderenfalls die demokratische Legiti­
mation der nationalen Regierungen gcmindenH und der Schrill zu einem die 
Nationalstaaten aufhebenden Bundesstaat vollzogen würde)6 Dabei ist das Funk­

rionsprinzip des Konsenses autonomer Staaten längs! aufgegeben : Bei den Entschei­
dungen der im Rat versammelren t.1 Minister, die die Grundlagen für eine Vielzahl 
von Eingriffen in die Souveränität der Mitgliedsländer bilden, gilt 7..umeist das 
Mehrheitsprinzip. 
Angcsichts des Standes der ökonomischen Verflechtung und der Internui.onalisie­
rung von Problemen wie etwa der Ulnwe!tzerstörung wiire ein Zurück zur Idylle 

49 G. Ricken. Ttdlnokr:llle und Demok .... tle. Fr,nkfun "SJ. '9J . 
jO Noch ,n wncm lohrbuch zum Europ>r«'hl (4. Aun . 1985. s_ >75) schroeb ßleckm~nn. d,s H.ndeln der 

EG stiinde "Llntlig,m lIcht der Öfkntlichkcn und Wird 50 ,uf die öHentliche Meinung 7.uriickb."ogen 
und demol".",ch legn,mocrt<. In ,emem Au{s3l~ JZ '990 , S. )." t1.gegen kon7.\dicrt er,m An schluß >n 

A. Y. Brünneck mlngclhafu Transp ... n~ des europai«hcn Willcnsbildungsprousscs untl d~ Fehlen 
emcr wirk .. mcn öffentlichen Mtlnung; d~shalb, so se,ne Schlußfolgerung. könnten SIch die Mitglieder 
der RegIerungen und d" Europäischen P.rl.m~nlS wellgd"nd J .. r Kontrolle der n,"on.l,n Organe 

<n'7Ich,n (5. >03). 
5' H. P.lpsen, EuR 1991. '95 (111) . 
j 1 So 1- H. Kaoser, Bewahrung und V .. :indcrun!; demokra'IScner und reclHssu.tlicher V.rf,ssungsSlruktur 

In den >ntcm~"o".Jcn Gcmeonschllten, WDS,RL q ('966), S. 1 (,)l . 
I} j. H. KaISer (Anm, p), S. ~4. 
54 H. P.lp.en. Europ:':is.:hcs G<:mc,",chaflSre<:ht S. 1045; H~rvorhebung 1m Ong,nal. 
55 So W.v.$imson (Anm.1J). S.66. 
16 A. Bleckm,nn, Eurnporrcht, S. 27}; :ihnlich di~ Argum~n""on von P. B~dur. (Anm. 48). S. 7~ . 
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nalionalslaatlicher Beschranktheit sicher illusorisch und unzeitgemaß. Aber ließe 
sich nicht auch eine andere Alternative als den Zentralismus einer an der »Effizienz 
des Marktes .. orientierten westeuropäischen Exekutivmacht vorstellen, und sei es in 
Gesralt eines mit wirksamen Entscheidungs- und Konrrollkompetenzen ausgestatte­
ren Parlaments, das Öffentlichkeit herstellt und zugleich Öffentlichkeit reflektiert. 
indem es den verschiedenen politischen und sozialen Optionen der europäischen 

Bevölkerung ein Forum bieter/I) Den Verlust dcs »bürgernahen Föderalismus< 
könnee allerdings, wie richtig bemerkt wirdIS, auch ein Europäisches Parlament 
nicht kompensieren. Dezentrale Entscheidungsstrukruren, sei es auf der Ebene der 

Bundesländer oder auf der kommunalen Ebene, bilden ein wichtiges Element von 
Demokratie und Gewaltenhemmung. Auch wenn viele bisher noch nicht bemerkt 

haben, daß die demokratische Substanz des Föderalismus auf dem Spiel steht - der 
Eurocity des Zentralismus befindet sich in voller fahrt. 

57 WO'lU( SIch eon OptimiSmUS, d.1l ,m"'lullOnd/ \'erh,nNc F<)mlm der M.chtausübung ~u{ die D.uer 
kemen B.sl>nd h.ben :tngC'SJChl' der rc,kl"·le.nen HancllungsraJllgkClI der ass<):tiicncn Bürger und der 
\Iiledcrherslcllung elOer po/iuschen Öllendichh,lo (so U. Rödei/G. Fr:>nkcnbcrg/H. Dub,e! (Anm. '01. 
S·9') Im Hinblick ~uf die EG realiter "UI7.en hnn, wärc allerdings noch ~nauer Zu unterSuchen. 
W. D. Nur beschrcibt die SchWierigkeiten turopa""en aglcrend'T ßurgennlll.tlVen: Wer halle schon 
"die Zell und die Kr:tft (auß"r vlclleochl be, ungewohnlichen Anl:'; .. en), Sich 1Il die europäisch~n 
DemM'Ir.uion .... ISe7uge zu selu n? (Von den kommenden Sognungen der curot>aischen Gememsch,h 
- AnSlchtcn em(", provinziellen Wc\,burgers. UVlltlun 198,. S. )90). 

58 F. Ossenbühl, Die ld,,, d,'s Föderalismus SIchern, ,m • H>nddsbl,"< vom 11. J I. 1,8,. 
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